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 Veröffentlicht am 18.03.1998

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §109 Abs1;

BDG 1979 §109 Abs3;

BDG 1979 §110 Abs1;

BDG 1979 §118 Abs1;

BDG 1979 §123 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/06/25 91/09/0190 3

Stammrechtssatz

Die Disziplinarkommission ist nicht gezwungen, vor der Erlassung des Einleitungsbeschlusses über die

Disziplinaranzeige hinausgehende Ermittlungen durchführen zu lassen. Weitere Ermittlungen werden in dieser Phase

nur im Zweifelsfall notwendig sein. Ein solcher liegt vor, wenn die bisherigen Erhebungen der Dienstbehörde, die in der

Disziplinaranzeige ihren Niederschlag gefunden haben, weder die O enkundigkeit eines zur Einstellung führenden

Tatbestandes (in der Regel nach § 118 Abs 1 Z 1 bis 3 BDG 1979) ergeben noch einen für die Einleitung eines

Disziplinarverfahrens ausreichenden Tatverdacht begründen; ob dies der Fall ist, hängt von den konkreten Umständen

des jeweiligen Einzelfalles ab (Hinweis E 18.10.1990, 90/09/0061; E 19.10.1990, 90/09/0044). Es ist daher der

Disziplinarkommission nicht verwehrt, ihre Entscheidung in dieser Phase des Disziplinarverfahrens ausschließlich auf

Grund der Disziplinaranzeige (ohne weitere Ermittlungen) zu tre en. Macht sie davon Gebrauch, bleibt freilich zu

prüfen, ob sie - unter Berücksichtigung der Funktion und der Stellung des Einleitungsbeschlusses (bzw der

Voraussetzungen für die Einstellung) im Disziplinarverfahren - damit ihrer P icht zu einer für die Erlassung ihres

Bescheides ausreichenden Sachverhaltsermittlung nachgekommen ist.
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